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Richtlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, 2.1 Leitbild 
Umweltschutz und Raumordnung 

des Landes Brandenburg für die Aufstellung, 
Fortschreibung, Änderung und Ergänzung 

von Regionalplänen 

Das Leitbild (übergreifender Teil) gibt eine raumord
nungspolitische Entwicklungsperspektive für die Re
gion vor, begründet das Planungserfordernis, enthält 
Angaben zu den rechtlichen Grundlagen der Planung, 

Vom 14. September 2004 beschreibt die für die Raumentwicklung wesentlichsten 
Strukturdaten und Prognosen und orientiert auf die Um
setzung der Festlegungen des Planes. 

Inhalt: 
2.2 Festlegungsteil 

Teil I 
2.2.1 Gliederung 

A Aufgabe und Struktur des Regionalplanes 
Beim Festlegungsteil (formeller Teil) ist bezüglich der 

1 Aufgabe des Regionalplanes Gliederung von folgender Grundstruktur auszugehen: 

2 Struktur des Regionalplanes 
I. Festlegungen einschließlich der zugeordneten Be-

B Aufstellungsverfahren des Regionalplanes gründungen 
II. Fauna-Flora-Habitat(FFH)-Verträglichkeitsprüfung 

3 Erarbeitungsphase III. Strategische Umweltprüfung (SUP) 
4 Beteiligungsphase 
5 Unterrichtung und Abstimmung Im Festlegungsteil ist von folgender Binnengliederung 

6 Abwägungsphase auszugehen: 

7 
8 

Bericht über das Erarbeitungsverfahren 
Satzungsbeschluss Kapitel Siedlung 

9 Räumliche und sachliche Teilpläne 
- Zentrale Orte 

C Genehmigungsverfahren - Besondere Gemeindefunktion 
- Siedlungsbereiche 

10 
11 

Genehmigungsverfahren 
Einsichtnahme und Veröffentlichung Kapitel Freiraum 

12 Fortschreibung, Änderung und Ergänzung von Regio
nalplänen 

- Integrierte Freiraumentwicklung 
- Monofunktionale Freiraumfunktionen 

D Entwicklungskonzeption (informeller Teil) 
Kapitel Handlungsräume (soweit dafür Regelungen not-

E In-Kraft-Treten der Richtlinie wendig sind) 

- Historisch bedeutsame Kulturlandschaften 

Teil II Übersicht über die regelhaft zu verwendenden Pla
nungskategorien 

- Suchraum Flächenpool 
- Entwicklungsraum 
- Sanierungsraum 

Teil I 
Kapitel Verkehr und weitere Infrastruktur 

- Funktionales Schienennetz 
A Aufgabe und Struktur des Regionalplanes - Funktionales Straßennetz 

- Wasserstraße 
1 Aufgabe des Regionalplanes - Luftverkehr 

Regionalplanung ist konkretisierende Landesplanung 
im Gebiet einer Region. Aufgabe des Regionalplanes ist 

- Weitere Infrastruktur (soweit dafür Regelungen not
wendig sind) 

es, im Rahmen hochstufiger Festlegungen, die fach
übergreifende und überörtliche Koordination der Raum-

Kapitel Verteidigung 

nutzungsansprüche durch Festlegungen zur Sicherung, - Sonderfläche Bund 
Ordnung und Entwicklung der Region zu sichern. 

Die Festlegungen sind in einem gesonderten Kapitel ei
2 Struktur des Regionalplanes ner FFH-Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen. Im 

Rahmen der SUP ist ein Umweltbericht zu erstellen. 
Der Regionalplan besteht aus einem Leitbild (übergrei
fender Teil) und einem Festlegungsteil (formeller Teil). 2.2.2 Form 
Zusätzlich kann eine Entwicklungskonzeption (infor
meller Teil) erarbeitet werden (vgl. Abschnitt D). - Die Regionalpläne enthalten Ziele und Grundsätze 
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der Raumordnung gemäß § 3 Nr. 2 und 3 des Raum nes müssen einen überörtlichen räumlichen und 
ordnungsgesetzes (ROG) in textlicher (Plansätze sachlichen Bezug besitzen. Gebietsscharfe1, inner
mit Begründungen, Erläuterungen) und in zeich gemeindliche Festlegungen können dann vorge
nerischer Darstellung. nommen werden, wenn ein begründetes überörtli

ches Sachinteresse oder ein überörtlicher Zu
- Dabei sind die Vorgaben der Bundesraumordnung, sammenhang nachgewiesen werden kann (z. B. ein

insbesondere § 2 ROG, und die in hochstufigen malige topographische Lage, Standort oder Nutzung 
verbindlichen oder in Aufstellung befindlichen von regionaler Bedeutung). 
Raumordnungsplänen enthaltenen Ziele und Grund
sätze der Raumordnung auszuformen (Ableitungs - Es sind die im Teil II der Richtlinie enthaltenen Pla
gebot). nungskategorien, deren Bezeichnungen und Dar

stellungen (Signaturen) zu verwenden. Abweichun
- Den einzelnen Abschnitten des Festlegungsteils gen von diesen Inhalten (Erweiterungen oder Redu

können Begriffsdefinitionen über die darin ange zierungen) sind nur mit Zustimmung der Landes
wendeten Planungskategorien vorangestellt werden. planungsbehörde, die eine Abstimmung mit der je

weils fachlich zuständigen obersten Landesbehörde 
- Die Verbindung von textlichen und zeichnerischen vornimmt, möglich. 

Darstellungen ist durch einen Kartenverweis im 
Textteil des Planes und durch plansatzbezogene - Die Begründung der Ziele der Raumordnung dient 
Querverweise (Plansatznummer), die dem Legen der Erläuterung des Zielinhaltes und ist Vorausset
densymbol der Festlegungskarten zuzuordnen sind, zung für eine effektive Rechtskontrolle hinsichtlich 
zu gewährleisten. des Abwägungsvorgangs. Durch die Zielbegrün

dung muss nachvollziehbar werden, ob eine Abwä

- Es ist eine klare Trennung von beachtenspflichtigen 
Zielen der Raumordnung und berücksichtigungs
pflichtigen Grundsätzen der Raumordnung vorzu

gung überhaupt stattgefunden hat, ob alle erheb
lichen Belange und ihre objektive Gewichtung ent
sprechend in die Abwägung eingestellt wurden. 

nehmen. Die Ziele sind mit „Z“, die Grundsätze mit 
„G“, die Übernahmen hochstufiger landesplaneri
scher Festlegungen mit „L“, ergänzt um die in 
Klammer stehende hochstufige Einordnung [(Z), 

- Es müssen die für die planerische Abwägung maß
geblichen Gesichtspunkte in der Begründung ange
sprochen werden. 

(G)], und nachrichtliche Übernahmen aus Fachplä
nen mit „N“ zu kennzeichnen. - Bei der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die Be

stimmungen der Verwaltungsvorschrift der Landes

- Festlegungen aus übergeordneten Programmen und 
Plänen der Raumordnung oder aus Fachplänen sol
len nur dann nachrichtlich übernommen werden, 
wenn dies zum Verständnis der materiellen Inhalte 
des Regionalplanes erforderlich oder sinnvoll ist 

regierung zur Anwendung der §§ 19 a bis 19 f (jetzt 
§§ 32 bis 38) des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) in Brandenburg, insbesondere zur Ver
träglichkeitsprüfung nach der FFH-Richtlinie vom 
24. Juni 2000 (ABl. S. 358), zu beachten. 

oder dies im Teil II dieser Richtlinie so bestimmt ist. 
Außerhalb des regionalen Planungsraumes liegende 
Ziele anderer Planungsträger sollen nachrichtlich 
aufgenommen werden, sofern dies zum Verständnis 
des Planungszusammenhanges über Grenzen hin
weg notwendig ist. Nachrichtliche Übernahmen aus 
anderen Fachplänen (oder aus Raumordnungsplä
nen) erzielen keine eigenständigen raumordnungs

- Bei der SUP sind die jeweils geltenden Rechtsvor
schriften zu beachten. Bis zur Umsetzung der Richt
linie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro
gramme (ABl. EG Nr. L 197 S. 30) im Landespla
nungsvertrag und im Gesetz zur Regionalplanung 

rechtlichen Wirkungen. 
1 Die regionalplanerischen Festlegungen können nach Stufen ihrer räumlichen 

2.2.3 Inhalt des Festlegungsteils Konkretisierung unterschieden werden, wobei immer gilt, dass maßstabsbe
dingte Unschärferelationen raumordnerischer Festlegungen immanent sind, so

- Im Festlegungsteil ist grundsätzlich nur raumordne
weit sie nicht auf topographische Elemente oder fachplanerische beziehungs
weise fachrechtliche Festlegungen ausdrücklich Bezug nehmen. Man kann 

risch Regelbares und Adressierbares aufzunehmen. unterscheiden: 

Von den in § 2 Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Re
gionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanie
rungsplanung (RegBkPlG) genannten Bereichen 
sind insbesondere Grundsätze und Ziele der Raum

-

-

übergemeindliche Festlegungen: sind größere, nicht auf den Raum einer 
Gemeinde beschränkte gebietliche Festlegungen 
gemeindliche (oder gemeindescharfe) Festlegungen: sind Festlegungen, 
in denen die Kommune als räumlicher Bezug herangezogen wird 

ordnung zur Siedlung, zum Freiraum und zum Ver - gebiets- oder gemeindeteilscharfe Festlegungen: sind Festlegungen zu 

kehr festzulegen. 
-

einzelnen, innergemeindlichen Gebieten und 
parzellen- oder flächenscharfe (auch als grundstücksscharf  bezeichnete) 
Festlegungen: sie sind regelhaft nicht Gegenstand der raumordnerischen 

- Die Inhalte des Festlegungsteiles des Regionalpla- Festlegungen. 
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und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung gel
ten für die Umweltprüfung in der Regionalplanung 
die Regelungen in § 7 Abs. 5 bis 10 und § 10 Abs. 2 
Nr. 1 ROG in der Fassung des Europarechtsanpas
sungsgesetzes Bau - EAG Bau vom 24. Juni 2004 
(BGBl. I S. 1359) unmittelbar. 

2.2.4	 Zeichnerische Darstellungen 

- Es ist zwischen Karten, die Festlegungen tragen 
(Festlegungskarten: Hauptkarte und Teilkarten), und 
solchen, die Erläuterungen aufnehmen (Erläute
rungskarten), zu unterscheiden. Die Kartenart ist zu 
kennzeichnen. 

- Die Hauptkarte des integrierten Regionalplanes 
„Regionalplan - Siedlungsstruktur und Raumnut
zung der Region ...“ enthält die in Teil II der Richtli
nie genannten wesentlichen Planungskategorien des 
Regionalplanes. 

- Bei räumlichen oder sachlichen Teilplänen werden 
entsprechend thematisch oder räumlich einge
schränkte Hauptkarten erstellt. 

Die Hauptkarten sind  im Maßstab 1 : 100.000 auf 
der Basis einer von der Landesplanungsbehörde 
festgelegten Grundlagenkarte zu erstellen. Einzel
flächen sind ab einer Größe von fünf Hektar darzu
stellen. 

- Das Einholen der Genehmigung für Nutzungsrechte 
zur Vervielfältigung sowie zur Digitalisierung liegt in 
der Verantwortung der Regionalen Planungsgemein
schaften. 

- Vervielfältigungen der Festlegungskarten mit ange
passter Maßstabsleiste können im begründeten Ein
zelfall nach Absprache mit der Landesplanungsbe
hörde in einer dem Zuschnitt der Regionen ange
messenen und die Lesbarkeit nicht gravierend ein
schränkenden Verkleinerung erfolgen. 

B	 Aufstellungsverfahren des Regionalplanes 

3	 Erarbeitungsphase 

3.1	 Die Regionalversammlung fasst einen Beschluss über 
die Aufstellung des Regionalplanes. 

3.2	 Die Regionale Planungsgemeinschaft erarbeitet nach ei
ner Bestandsaufnahme der raumstrukturellen, ökologi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Situation der Re
gion einen Entwurf des Regionalplanes, der in seinem 
Aufbau und in seiner inhaltlichen Gliederung dem Re
gionalplan entspricht. Er muss bereits alle wesentlichen 
beabsichtigten Festlegungen enthalten und so hinrei
chend konkret sein, dass die förmlich zu beteiligenden 
Stellen erkennen können, ob und inwieweit ihre Belan
ge berührt werden. 

Dieser Entwurf dient auch als Grundlage für das Sco
ping zur SUP, auf dessen Grundlage der Entwurf eines 
Umweltberichtes zu erstellen ist. 

3.3	 Der Entwurf des Regionalplanes einschließlich des Um
weltberichtes wird der Regionalversammlung zur Billi
gung vorgelegt. Die Regionalversammlung fasst den 
Beschluss zur Eröffnung des Beteiligungsverfahrens. 

4	 Beteiligungsphase 

4.1	 Die Regionale Planungsgemeinschaft beteiligt die Ge
meinden und Gemeindeverbände, für die eine Anpas
sungspflicht begründet wird, diejenigen öffentlichen 
Planungsträger und sonstigen Träger öffentlicher Belan
ge, deren Aufgaben berührt werden, sowie Personen des 
Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3 ROG. Mit Billigung 
des Regionalvorstandes erarbeitet die Regionale Pla
nungsstelle die für die Region geltende Übersicht über 
die bei der Erstellung des Regionalplanes zu beteiligen
den Behörden und sonstigen Stellen. Diese wird der Re
gionalversammlung gleichzeitig mit dem Entwurf des 
Regionalplanes vorgelegt. Die Verantwortung für die 
Vollständigkeit der Liste der zu Beteiligenden liegt beim 
Träger der Planung. 

Gemäß § 2 Abs. 5 RegBkPlG sind durch die Regionalen 
Planungsgemeinschaften regelmäßig einzubeziehen: 

1.	 die Landkreise und kreisfreien Städte, die Ämter und 
die Gemeinden der Region und die kommunalen 
Spitzenverbände sowie in den von der Braunkohlen
und Sanierungsplanung berührten Regionen der 
Braunkohlenausschuss des Landes Brandenburg 

2.	 die Landesplanungsbehörde mit 15 Exemplaren und 
einer digitalen Fassung des Planes und die benach
barten Regionalen Planungsgemeinschaften im 
Land Brandenburg 

3.	 die fachlich berührten obersten, oberen und unteren 
Behörden des Landes und 

4.	 auf der Basis der „Handreichung“ des Bundes der 
Bund und die Bundesstellen im Lande 

5.	 die gemäß § 4 Abs. 3 ROG zu beteiligenden Perso
nen des Privatrechts, mindestens: 

- die Deutsche Telekom AG und die Deutsche 
Post AG 

- die im Planungsraum betroffenen Verkehrs
unternehmen 

6.	 die übrigen Träger öffentlicher Belange des Landes. 

Die an die Region angrenzenden Bundesländer und deren 
Träger der Regionalplanung, insbesondere das Land Ber
lin, sowie die Nachbarstaaten, soweit sie berührt sein kön
nen, werden über die Landesplanungsbehörde beteiligt. 
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4.2	 Die Regionale Planungsgemeinschaft leitet den zu betei
ligenden Stellen den Entwurf des Regionalplanes mit der 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu. Die Frist soll regel
haft drei Monate betragen, so dass die Organe der Betei
ligten Gelegenheit zur Beschlussfassung über ihre Stel
lungnahme haben. In begründeten Fällen kann auf An
trag die Frist zur Abgabe der Stellungnahme verlängert 
werden. In begründeten Fällen, insbesondere bei sach
lichen oder räumlichen Teilplänen, ist eine Verkürzung 
der Beteiligungsfristen auf bis zu einem Monat möglich. 

4.3	 Mit einem Beschluss der Regionalversammlung zu mate
riell hinreichend bestimmten oder bestimmbaren Pla
nungsvorstellungen wird die Aufstellung, Fortschreibung, 
Änderung oder Ergänzung von Zielen der Raumordnung 
in der Region eingeleitet. Ab diesem Zeitpunkt handelt 
es sich bei den in Aufstellung befindlichen Zielen um 
sonstige Erfordernisse der Raumordnung, die gemäß § 4 
Abs. 2 ROG von öffentlichen Stellen bei raumbedeutsa
men Planungen und Maßnahmen in die Abwägung einzu
stellen oder bei der Ermessensausübung nach Maßgabe 
der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen sind. 

5	 Unterrichtung und Abstimmung 

5.1	 Die Regionale Planungskonferenz (RPK) ist frühzeitig 
unter Angabe der Planungsabsichten zu unterrichten. 

5.2	 Die Regionalen Planungsgemeinschaften stimmen früh
zeitig ihre Zielvorstellungen oder Leitbilder untereinan
der ab. Bei Zielkonflikten zwischen einzelnen Regiona
len Planungsgemeinschaften entscheidet die Landespla
nungsbehörde. 

5.3	 Die Landesplanungsbehörde kann mit der Regionalen 
Planungsstelle und weiteren, an der Aufstellung des Re
gionalplanes zu beteiligenden Stellen, insbesondere den 
anderen obersten Landesbehörden, Erörterungen durch
führen, soweit dies zur Abstimmung mit den Erforder
nissen der Raumordnung erforderlich ist. 

Soweit die Stellungnahmen des Bundes und der Bun
desstellen im Lande nach Abwägung nicht berücksich
tigt werden, sind diese über die Landesplanungsbehörde 
über das Abwägungsergebnis zu informieren. Die Lan
desplanungsbehörde bemüht sich in Abstimmung mit 
der Regionalen Planungsgemeinschaft um die Herstel
lung des Einvernehmens im Sinne des § 5 Abs. 2 ROG. 

5.4	 Braunkohlen- und Sanierungspläne werden gemäß § 12 
Abs. 1 RegBkPlG nach Abstimmung mit der Regional
planung aufgestellt. 

Die in den durch Rechtsverordnung verbindlichen 
Braunkohlen- und Sanierungsplänen bereits enthaltenen 
Ziele der Raumordnung sind zu beachten, Grundsätze 
der Raumordnung zu berücksichtigen und in einen 
räumlich übergreifenden, sachlich integrierten Zu
sammenhang zu stellen. Soweit Braunkohlen- und Sa
nierungspläne noch in Aufstellung befindlich sind, ist 

eine gegenseitige Abstimmung der Festlegungsabsich
ten mit der Regionalplanung erforderlich. 

6 Abwägungsphase 

6.1 Die in den Stellungnahmen enthaltenen Anregungen 
und Bedenken der beteiligten Stellen werden nach Ab
wägung in den Regionalplanentwurf und gegebenen
falls in den Umweltberichtsentwurf eingearbeitet oder 
begründet verworfen. Die raumordnerischen Festlegun
gen in Regionalplänen sind damit das Ergebnis der Be
rücksichtigung aller abwägungsrelevanten Belange. 

6.2 Der Abwägungsprozess und das Abwägungsergebnis ist 
zu dokumentieren. Zu diesem Zweck ist ein Bericht über 
das Erarbeitungsverfahren zu erstellen. Dieser enthält 
die Abwägungsdokumentation (vgl. Nummer 6.3) und 
eine Verfahrensdokumentation (vgl. Nummer 7.1). 

6.3 Die Abwägung ist in tabellarischer Form nachvollzieh
bar zu dokumentieren. In dieser Tabelle muss 

- der Stellungnehmer identifizierbar, 
- der Inhalt der Anregung plansatz- oder kontextbezo

gen sortiert in die Abwägung eingestellt, 
- die Art der Einzelaussagen (Bedenken, Anregung, 

Hinweis), ihre Inhalte und ihre Begründungen ab
lesbar und 

- das Ergebnis der Abwägung (berücksichtigt, nicht 
berücksichtigt, teilweise berücksichtigt, zur Kennt
nis genommen) mit aussagekräftiger Begründung 
zu allen Teilaspekten der Anregungen und Bedenken 
unter Einschluss der sich daraus ergebenden Ände
rungsnotwendigkeiten des Planes (textliche und 
zeichnerische Festlegungen) enthalten sein. 

Neben der nach Plansätzen strukturierten Tabelle ist 
zusätzlich das entsprechend dokumentierte Abwä
gungsergebnis für die Stellungnahmen der Behörden 
des Bundes im Lande, des Bundes, gegebenenfalls der 
Republik Polen und der Landesministerien aufzuberei
ten. 

Die Abwägungsdokumentation ist Teil des Genehmi
gungsantrages (vgl. Nummer 10.2). 

6.4 Sollten im Ergebnis der Abwägung Änderungen der 
Festlegungen des Regionalplanentwurfes vorgenommen 
werden, ist durch den Planträger unter Einbeziehung der 
Landesplanungsbehörde zu prüfen, ob eine partielle 
oder vollständige Wiederholung des Beteiligungsver
fahrens notwendig ist oder nicht. 

7 Bericht über das Erarbeitungsverfahren 

7.1 Das Verfahren und die wesentlichen Ergebnisse der Be
teiligung sind in einer Verfahrensdokumentation zu
sammenzufassen. Es sind darin 
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- Angaben zum Gegenstand, zum zeitlichen Ablauf, 
zu den Phasen und zum quantitativen Umfang des 
Beteiligungsverfahrens zu machen, 

- der Nachweis über die Beteiligung der nach § 2 
Abs. 5 RegBkPlG mindestens zu beteiligenden und 
der sonstigen beteiligten Stellen zu führen mit der 
Kennzeichnung, welche der aufgeforderten Träger 
öffentlicher Belange und Personen des Privatrechts 
eine Stellungnahme abgegeben haben und welche 
nicht. In einem gesonderten Abschnitt sind Angaben 
über die Beteiligung des Bundes, der Behörden des 
Bundes im Lande und gegebenenfalls der Republik 
Polen zu machen, 

- in zusammengefasster Form die in den Stellungnah
men der beteiligten Stellen zum Ausdruck kommen
den fachlichen Schwerpunkte zu benennen, 

- im Falle von sachlichen oder räumlichen Teilplänen 
die wichtigsten Gründe darzulegen, wie sich die 
Festlegungen in die ausgewogene Gesamtentwick
lung der Region einfügen (vgl. auch Nummer 9.2), 
und 

- Änderungsdokumentationen des Planes enthalten. 

Die Gliederung dieser Dokumentation folgt den oben 
genannten Inhalten. Die Verfahrensdokumentation ist 
Teil des Genehmigungsantrages (vgl. Nummer 10.2). 

7.2 Der Bericht über das Erarbeitungsverfahren (Abwä
gungs- und Verfahrensdokumentation) ist der Lan
desplanungsbehörde zusammen mit dem gegebenen
falls überarbeiteten satzungsreifen Planentwurf zur Prü
fung mindestens vier Wochen vor dem Satzungsbe
schluss zuzuleiten. 

8 Satzungsbeschluss 

8.1 Die Regionalversammlung billigt die Ergebnisse der 
Abwägung und erlässt den Regionalplan als Satzung. 
Die Satzung ist in wenigstens zwei Paragrafen, die den 
Inhalt und das In-Kraft-Treten festlegen, zu fassen und 
mit der Landesplanungsbehörde abzustimmen. 

8.2 Die Regionalversammlung erteilt gleichzeitig mit dem 
Satzungsbeschluss dem Vorsitzenden den Auftrag, bei 
der Landesplanungsbehörde den Antrag auf Genehmi
gung des Regionalplanes zu stellen. 

9 Räumliche und sachliche Teilpläne 

9.1 Für die Teilpläne gelten die Vorschriften über das Auf
stellungs- und Genehmigungsverfahren gemäß § 2 
Abs. 9 RegBkPlG entsprechend. 

9.2 Bei der Aufstellung von Teilplänen ist anhand der in der 
Region ermittelten Prioritäten zu begründen, dass ge
mäß § 2 Abs. 4 Satz 2 RegBkPlG das Einfügen der Teile 
in eine ausgewogene Gesamtentwicklung gewährleistet 
ist. 

C	 Genehmigungsverfahren 

10	 Genehmigungsverfahren 

10.1	 Nach dem Satzungsbeschluss durch die Regionalver
sammlung reicht der Vorsitzende der Regionalen Pla
nungsgemeinschaft bei der Landesplanungsbehörde den 
Antrag auf Genehmigung ein. 

10.2	 Der Antrag der Regionalen Planungsgemeinschaft auf 
Genehmigung der Satzung muss mindestens enthalten: 

- die ausgefertigte Satzung, 
- den als Satzung festgestellten Regionalplan ein

schließlich der FFH-Verträglichkeitsprüfung und des 
Umweltberichts in der von der Landesplanungsbehör
de festgelegten Anzahl (regelmäßig mit 50 Exempla
ren) und zusätzlich in digitaler Form (Text und Karte), 

- den Satzungsbeschluss der Regionalversammlung 
über den Regionalplan, 

- den Nachweis aller zum Regionalplan gefassten Be
schlüsse, 

- den Bericht über das Erarbeitungsverfahren (Abwä
gungsdokumentation gemäß Nummer 6.3 und Ver
fahrensdokumentation gemäß Nummer 7.1). 

Von den Regionalen Planungsgemeinschaften sind 
außerdem die Originalunterlagen (Stellungnahmen der 
Träger öffentlicher Belange, Ergebnisprotokolle der Er
örterungen) zur Prüfung durch die Landesplanungsbe
hörde bereitzuhalten. 

10.3	 Die Landesplanungsbehörde prüft, ob die Antragsunter
lagen vollständig sind und ob der als Satzung beschlos
sene Regionalplan nach Maßgabe des Gesetzes zur Re
gionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungs
planung aufgestellt ist und sonstigen Form- und Rechts
vorschriften nicht widerspricht. Gegebenenfalls werden 
die fehlenden Unterlagen nachgefordert oder der Regio
nalplan wird an die Regionale Planungsgemeinschaft 
zur erneuten Überarbeitung zurückgegeben. Die für ei
ne Prüfung des Regionalplanes notwendigen Kriterien 
sind insbesondere: 

- Vollständigkeit der Unterlagen,

- Einhaltung der für die einzelnen Beteiligungsschritte


angemessenen und vorgesehenen Zeiträume (Fristen), 
- erfolgte Beteiligung aller zu beteiligenden Stellen, 
- Zustandekommen des Satzungsbeschlusses, 
- Einhaltung der Vorschriften der Raumordnung, insbe

sondere der Bestimmungen des Gesetzes zur Regio
nalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungspla
nung und der Richtlinien zur Regionalplanung, 

- Beachtung der rechtsverbindlichen, für die Region 
bedeutsamen und in den übergeordneten Program
men und Plänen enthaltenen Ziele der Raumordnung, 

- Abwägung der Grundsätze der Raumordnung sowie 
der Bedenken und Anregungen gemäß Abwägungsta
belle und Bericht über das Beteiligungsverfahren und 

- die Einhaltung der sonstigen Form- und Rechtsvor
schriften. 
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10.4 Sind die Unterlagen vollständig und entspricht der Re
gionalplan den rechtlichen und rechtsförmlichen Anfor
derungen, stellt die Landesplanungsbehörde das Einver
nehmen mit den übrigen fachlich zuständigen Landes
ministerien her, soweit es die Maßgaben des Gesetzes 
zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanie
rungsplanung  und sonstige Rechtsvorschriften betrifft. 
Nach Herstellen des Einvernehmens erklärt sie den Re
gionalplan durch Genehmigung für verbindlich. Zu
gleich unterrichtet die Landesplanungsbehörde das für 
Raumordnung zuständige Bundesministerium über die 
Genehmigung des Regionalplanes. 

10.5 Von der Genehmigung können einzelne in einem Regio
nalplan enthaltene Ziele der Raumordnung ausgenom
men werden, soweit diese die Voraussetzung für eine 
Versagung der Genehmigung begründen, das heißt nicht 
nach Maßgabe des Gesetzes aufgestellt wurden oder 
sonstigen Rechtsvorschriften widersprechen und die an
zustrebende räumliche Ordnung und Entwicklung der 
Region im Übrigen nicht oder nur unwesentlich berüh
ren. 

11 Einsichtnahme und Veröffentlichung 

11.1 Die Landesplanungsbehörde veröffentlicht die Satzung 
im Amtsblatt für Brandenburg. Bei der Bekanntma
chung ist § 2 a Abs. 1 Satz 2 RegBkPlG anzuwenden. 

11.2 Nach seiner Bekanntmachung ist der Regionalplan in 
der Regionalen Planungsstelle, bei den Mitgliedern der 
Regionalen Planungsgemeinschaft und bei der Landes
planungsbehörde zur Einsicht und Information für je
dermann auszulegen. Die im Rahmen des Aufstellungs
verfahrens beteiligten Stellen sind über die Auslegung 
und Veröffentlichung durch die Regionale Planungsge
meinschaft zu informieren. 

12 Fortschreibung, Änderung und Ergänzung von Re
gionalplänen 

12.1 Die Fortschreibung ist die Weiterentwicklung bezie
hungsweise Aktualisierung bedeutender Teile des (fort
zuschreibenden) Regionalplanes. Die Grundzüge des 
Regionalplanes werden verändert. 

12.2 Die Änderung bezieht sich nur auf einzelne regionalpla

nerische Festlegungen, nicht auf die Grundzüge des Pla
nes. 

12.3 Die Ergänzung ist die Schaffung neuer regionalplaneri
scher Festlegungen, die bisher nicht Gegenstand des Re
gionalplanes waren. 

12.4 Wesentliche Änderungen der dem Regionalplan zu
grunde liegenden Annahmen und der tatsächlichen Ver
hältnisse in der Region oder Änderungen der vom Land 
festgelegten Ziele der Raumordnung können auch eine 
kurzfristige Fortschreibung erforderlich machen. 

12.5 Für die Fortschreibung, Änderung und Ergänzung des 
Regionalplanes gilt das im Gesetz zur Regionalplanung 
und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung und in die
ser Richtlinie für die Aufstellung festgelegte Verfahren 
über die Erarbeitung, Beteiligung, Genehmigung so
wie Einsichtnahme und Veröffentlichung entsprechend. 

D Entwicklungskonzeption (informeller Teil) 

In einer Entwicklungskonzeption (informeller Teil) 
sollten neben einer Stärken-Schwächen-Analyse die 
Entwicklungsvorstellungen der Region, sach- und fach
bezogene Entwicklungslinien, für die Regionalent
wicklung wesentliche Aktivitäten und Handlungserfor
dernisse, themen- und raumbezogene Regionale Ent
wicklungskonzepte, Initiierung und Begleitung von 
Stadt-Umland-Kooperation usw. enthalten sein. Sie 
unterliegt der politischen Selbstbindung der Region 
und entfaltet keine drittbindende Wirkungen. Sie bedarf 
keiner Genehmigung durch die Landesplanungsbehör
de. 

E In-Kraft-Treten der Richtlinie 

Diese Richtlinie tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig treten die „Richtlinie über das Verfahren 
der Aufstellung, Fortschreibung, Änderung und Ergän
zung von Regionalplänen (Verfahrensrichtlinie)“ vom 
31. Juli 1995 (ABl. S. 829) und die „Richtlinie über den 
Inhalt und die Darstellung sowie die Gliederung der Re
gionalpläne (Darstellungsrichtlinie)“ vom 9. Januar 
1997 (ABl. S. 134) außer Kraft. 
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Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere 
Gruppen schwerbehinderter Menschen 

Erlass des Ministeriums für 
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr 

Abteilung 5 - Straßenverkehr - Nr. 16/2004 
Vom 5. Oktober 2004 

Die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für schwerbehin
derte Menschen nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 der Straßenverkehrs
Ordnung (StVO) mit der dazugehörigen allgemeinen Verwal
tungsvorschrift zur StVO (VwV-StVO) führt in der Praxis bei 
bestimmten Personenkreisen von schwerbehinderten Menschen 
zu nicht gewollten Härten. 

Im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Ge
sundheit und Frauen wird daher zur Vermeidung von Härten bei 
der Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere Grup
pen schwerbehinderter Menschen Folgendes bestimmt: 

Gleichzusetzender Personenkreis 

Auf Antrag erhalten schwerbehinderte Menschen mit fol
genden vom Landesamt für Soziales und Versorgung bestä
tigten Gesundheitsstörungen beziehungsweise Funktionsbe
einträchtigungen, deren Auswirkungen den Mobilitätsein
schränkungen schwerbehinderter Menschen mit einem 
Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) 
fast gleichzusetzen sind, eine Ausnahmegenehmigung nach 
§ 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO (Bewilligung von Parkerleichte
rungen):  

a)	 Grad der Behinderung von wenigstens 80 allein wegen 
der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen 
(und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das 
Gehvermögen auswirken) und Zuerkennung der Merk
zeichen „G“ (erhebliche Beeinträchtigung der Bewe
gungsfähigkeit im Straßenverkehr) und „B“ (Notwen
digkeit ständiger Begleitung). 

b)	 Grad der Behinderung von wenigstens 70 allein wegen 
der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen 
(und der Lendenwirbelsäule, soweit sich diese auf das 
Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig Funktions
störungen des Herzens oder der Atmungsorgane mit ei
nem Grad der Behinderung von wenigstens 50 und Zu
erkennung der Merkzeichen „G“ (erhebliche Beein
trächtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr) 
und „B“ (Notwendigkeit ständiger Begleitung). 

c)	 Morbus-Crohn beziehungsweise Colitis ulcerosa mit ei
nem Grad der Behinderung von wenigstens 60. 

d)	 Stomaträger mit doppeltem Stoma (künstlicher Darm
ausgang und künstliche Harnableitung). 

2	 Verwaltungsverfahren 

a)	 Das Landesamt für Soziales und Versorgung prüft im 
Wege der Amtshilfe bereits im Rahmen des Verfahrens 
über die Feststellung des Grades von Behinderungen, ob 
ein Antragsteller/eine Antragstellerin zu dem in Num
mer 1 bestimmten Personenkreis gehört und erteilt eine 
Bescheinigung (s. Anlage) als Nachweis zum formlosen 
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 
nach § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO (Bewilligung von Park
erleichterungen für schwerbehinderte Menschen). 

Der Antrag ist unter Vorlage der Bescheinigung des 
Landesamtes für Soziales und Versorgung bei der zu
ständigen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 

b)	 Die zuständige Straßenverkehrsbehörde erteilt in wider
ruflicher Weise eine Ausnahmegenehmigung auf der 
Grundlage des für die Erteilung von Ausnahmegeneh
migungen für schwerbehinderte Menschen mit außerge
wöhnlicher Gehbehinderung oder Blinde verwendeten 
Musters. Sie gilt für das Gebiet des Landes Brandenburg 
sowie gemäß Vereinbarung mit der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung auch für das Gebiet des Landes 
Berlin und ist in der Regel für die Dauer der Gültigkeit 
des Schwerbehindertenausweises zu erteilen, längstens 
jedoch nur bis zum Außer-Kraft-Treten dieser Regelung 
nach Nummer 3. 

Daneben ist ein entsprechender Parkausweis auf der 
Grundlage des im Verkehrsblatt 2000 S. 624 ff. veröf
fentlichten Musters zu erteilen; die auf die Gebiete der 
Länder Brandenburg und Berlin beschränkte Gültigkeit 
ist zwischen dem Siegelfeld und dem Rollstuhlsymbol 
mittels des Zusatzes „BBg und Berlin“ zu vermerken. 

c)	 Es wird empfohlen, die Ausnahmegenehmigung gebüh
renfrei zu erteilen (§ 5 Abs. 6 der Gebührenordnung für 
Maßnahmen im Straßenverkehr). 

3	 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten 

Diese Regelung tritt am 1. November 2004 in Kraft und am 
31. Oktober 2007 außer Kraft.
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Anlage 

Landesamt 
für Soziales und Versor-LAND BRANDENBURG 
gung 

Versorgungsamt

 Außenstelle {AMT_ORT} 

ll

GZ: 00-00-00000 
Bitte bei a en Schreiben angeben! 

{AMT_ORT}, den 00.00.0000 

Bescheinigung 

zur Vorlage bei der Straßenverkehrsbehörde als Nachweis zum Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung nach § 46 Abs. 1 
Nr. 11 StVO (Bewilligung von Parkerleichterungen für besondere Gruppen schwerbehinderter Menschen) 

Es wird bestätigt, dass bei Frau/Herrn 

Manfred Mustermann 
geb. am: 11.11.1911 
wohnhaft: 00000 Teststadt, Teststraße 11 

folgende Gesundheitsstörungen bzw. Funktionsbeeinträchtigungen bestehen: 

■	 Grad der Behinderung von wenigstens 80 allein wegen der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbel
säule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und Zuerkennung der Merkzeichen „G“ (erhebliche Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr) und „B“ (Notwendigkeit ständiger Begleitung)  

■	 Grad der Behinderung von wenigstens 70 allein wegen der Funktionsstörungen an den unteren Gliedmaßen (und der Lendenwirbel
säule, soweit sich diese auf das Gehvermögen auswirken) und gleichzeitig Funktionsstörungen des Herzens oder der Atmungsorga
ne mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 und Zuerkennung der Merkzeichen „G“ (erhebliche Beeinträchtigung der 
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr) und „B“ (Notwendigkeit ständiger Begleitung)  

■	 Morbus-Crohn bzw. Colitis ulcerosa mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 60  

■	 Stomaträger mit doppeltem Stoma (künstlicher Darmausgang und künstliche Harnableitung)  

Damit gehört der/die Betroffene zu den Menschen mit Gesundheitsstörungen bzw. Funktionsbeeinträchtigungen, deren Auswirkungen 
den Mobilitätseinschränkungen schwerbehinderter Menschen mit dem Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) fast 
gleichzusetzen sind. 

Landesamt für Soziales und Versorgung 

Diese Bescheinigung wurde maschinell erstellt. Sie ist ohne Unterschrift gültig. 

Hinweis: Die Straßenverkehrsbehörde benötigt zur Ausstellung des Parkausweises für behinderte Menschen zusätzlich ein Passbild und eine Kopie 
des Schwerbehindertenausweises (Vor- und Rückseite). 
Die Unterlagen können der Straßenverkehrsbehörde persönlich vorgelegt bzw. schriftlich eingereicht werden.
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Wahl zum 4. Landtag Brandenburg

am 19. September 2004


Bekanntmachung des Landeswahlleiters

Vom 1. Oktober 2004


Endgültiges Ergebnis der Wahl zum 
4. Landtag Brandenburg 

Gemäß § 38 Abs. 3 Satz 3 des Brandenburgischen Landeswahl
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2004 
(GVBl. I S. 30) und § 75 Abs. 1 Nr. 2 der Brandenburgischen 
Landeswahlverordnung vom 19. Februar 2004 (GVBl. II S. 150) 
mache ich das endgültige Ergebnis der Wahl zum 4. Landtag 
Brandenburg vom 19. September 2004 bekannt: 
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3.	 Sitzverteilung 

Der Landeswahlausschuss stellte in seiner öffentlichen Sitzung 
am 30. September 2004 auf der Grundlage des endgültigen Wahl
ergebnisses fest, dass 

- nachstehende Parteien an der Verteilung der Sitze auf die 
Landeslisten nach § 3 des Brandenburgischen Landeswahl
gesetzes teilnehmen: 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 
DEUTSCHE VOLKSUNION (DVU) 

- nachstehende Parteien und politische Vereinigungen, die an 
der Wahl zum 4. Landtag Brandenburg am 19. September 
2004 teilgenommen haben, auf Grund der Regelung des § 3 
Abs. 1 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes bei der 
Verteilung der Sitze auf die Landeslisten unberücksichtigt 
bleiben: 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B 90)

Freie Demokratische Partei (FDP)

Allianz freier Wähler (AfW)

Allianz Unabhängiger Bürger – Brandenburg e.V. (AUB-

Brandenburg)

Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

DIE GRAUEN – Graue Panther (GRAUE)

FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS (FAMILIE)

50 Plus-Bürger- und Wählerinitiative für Brandenburg 

(50 Plus)

JA zu Brandenburg (JA)

Partei Rechtsstaatlicher Offensive (Offensive D)

Pro Brandenburg / Bürger rettet Brandenburg (BRB)


- in 23 Landtagswahlkreisen Bewerber der Partei des Demo
kratischen Sozialismus (PDS), in 17 Landtagswahlkreisen 
Bewerber der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(SPD) und in 4 Landtagswahlkreisen Bewerber der Christ
lich Demokratischen Union Deutschlands (CDU) gewählt 
worden sind 

- gemäß § 3 Abs. 1 bis 4 des Brandenburgischen Landeswahl
gesetzes zunächst auf die Landesliste der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) 33 Sitze, 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) 20 Sitze, 
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 29 Sitze, 
DEUTSCHEN VOLKSUNION (DVU) 6 Sitze 

entfallen. 

Gemäß § 3 Abs. 5 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 
werden von der für jede Landesliste ermittelten Abgeordneten
zahl die Zahl der von der jeweiligen Partei in den Wahlkreisen 
des Landes errungenen Sitze abgerechnet. Der Landeswahlaus
schuss stellte fest, dass somit aus der Landesliste der 

Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) 16 Sitze, 
Christlich Demokratischen Union Deutschlands 
(CDU) 16 Sitze, 
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 6 Sitze, 
DEUTSCHEN VOLKSUNION (DVU) 6 Sitze 

zu besetzen sind. 

4.	 Gewählte Bewerber aus den einzelnen Landeslisten so
wie Ersatzpersonen 

Der Landeswahlausschuss stellte in seiner öffentlichen Sitzung 
am 30. September 2004 fest, dass aus den Landeslisten der So
zialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der Christlich 
Demokratischen Union Deutschlands (CDU), der Partei des De
mokratischen Sozialismus (PDS) und der DEUTSCHEN 
VOLKSUNION (DVU) jeweils folgende Bewerber in der nach
stehenden Reihenfolge gewählt worden sind: 

- aus der Landesliste der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD): 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

1 3 Fritsch, Gunter 
2 4 Stark, Britta 
3 6 Gregor, Martina 
4 8 Siebke, Ingrid 
5 9 Reiche, Steffen 
6 10 Lehmann, Sylvia 
7 11 Birthler, Wolfgang 
8 12 Melior, Susanne 
9 14 Alter, Elisabeth 
10 15 Klein, Wolfgang 
11 17 Müller, Heiko 
12 18 Schröder, Dr. Esther 
13 21 Woidke, Dr. Dietmar 
14 24 Lieske, Jutta 
15 25 Dellmann, Reinhold 
16 26 Hackenschmidt, Barbara 

- aus der Landesliste der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands (CDU): 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 9 
9 10 
10 11 
11 13 
12 14 
13 15 
14 16 
15 18 
16 19 

Schönbohm, Jörg 
Blechinger, Beate 
Junghanns, Ulrich 
Lunacek, Thomas 
Homeyer, Dierk 
Wanka, Johanna 
Petke, Sven 
Helm, Dieter 
Schrey, Wilfried 
Hartfelder, Carola 
Dombrowski, Dieter 
Niekisch, Dr. Wieland 
Schier, Roswitha 
von Arnim, Alard 
Karney, Detlef 
Schulz, Monika 
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- aus der Landesliste der Partei des Demokratischen Sozia-
Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

lismus (PDS): 
26 58 Lamm, Sophia 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  27 
28 

59 
60 

Leißner, Detlev 
Schmidt, Annette 

1 2 Bisky, Prof. Dr. Lothar 29 61 Odendahl, Dr. Guido 
2 4 Vietze, Heinz 30 62 Koß, Simona 
3 8 Domres, Thomas 31 63 Hönicke, Marko 
4 12 Scharfenberg, Dr. Hans-Jürgen 32 64 Faustmann, Anne-Kristin 
5 13 Tack, Anita 33 65 Drogla, Reinhard 
6 14 Jürgens, Peer 34 66 Eisenberg, Dr. Christina 

35 67 Salomon, Alexander 
- aus der Landesliste der DEUTSCHEN VOLKSUNION 36 68 Nachtigall, Dr. Rita 

(DVU): 37 69 Kurth, Daniel 
38 70 Fuhge, Sybille 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  39 71 Zoellner, Manfred 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Hesselbarth, Liane 
Schuldt, Sigmar-Peter 
Fechner, Birgit 
Claus, Michael 
Schulze, Norbert 
Nonninger, Markus 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

Schütz, Cornelia 
Petzold, Andreas 
Ehrlich, Sabine 
Reinke, Ronald 
Kustin, Sylvia 
Bauer, Hans-Jürgen 
Freigang, Mirko 

47 79 Bublak, Rainer 

Der Landeswahlausschuss stellte weiter fest, dass nachstehende 
Bewerber aus den Landeslisten der Sozialdemokratischen Partei - aus der Landesliste der Christlich Demokratischen Union 
Deutschlands (SPD), der Christlich Demokratischen Union Deutschlands (CDU): 
Deutschlands (CDU), der Partei des Demokratischen Sozia
lismus (PDS) und der DEUTSCHEN VOLKSUNION (DVU) 
Ersatzpersonen sind: 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

1 20 Bartsch, Uwe 
- aus der Landesliste der Sozialdemokratischen Partei 2 21 Wagner, Dr. Peter 

Deutschlands (SPD): 3 22 Reichenberger, Annemarie 
4 23 Krüger, Dr. Wolfgang 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  5 
6 

24 
25 

Koeppen, Jens 
Komann, Steffen 

1 27 Pohl, Wolfgang 7 27 Kuhne, Erich 
2 28 Heppener, Dr. Sieglinde 8 28 Kottwitz, Andreas 
3 
4 

30 
31 

Kircheis, Kerstin 
Gujjula, Ravindra 

9 
10 

29 
30 

Petenati, Wolfgang 
Neumann, Rainer 

5 32 Redepenning, Christel 11 31 Paaschen, Walter 
6 
7 

33 
34 

Baer, Detlef 
Müller, Angela 

12 
13 

32 
33 

Marquardt, Marina 
Krone, René 

8 
9 

36 
37 

Hübner, Ines 
Kliesch, Lothar 

14 
15 

34 
35 

Kolberg, Joachim 
Horst, Martin 

10 
11 

38 
40 

Gödecke, Cornelia 
Biesterfeld, Dietlind 

16 
17 

36 
37 

Bialas, Dr. Wolfgang 
Braune, Dieter 

12 42 Bours-Wein, Jutta 18 38 Koch, Michael 
13 44 Heinze, Dorota 19 39 Große, Dr. Knut 
14 
15 

45 
46 

Gemmel, Robert 
Kautz, Rotraut 

20 
21 

40 
41 

von der Marwitz, Hans-Georg 
Stefanov, Milutin 

16 47 Lenz, Manfred 22 42 Klatt, Gertrud 
17 
18 
19 

48 
49 
50 

Theiss, Gabriele 
Bettin, Frank 
Eberhardt, Katrin 

23 
24 
25 

43 
44 
45 

Bretschneider, Jürgen 
Mader, Ingo 
Klauck, Matthias 

20 52 Krain, Ramona 26 46 Luttmann, Volker 
21 53 Kikow, Peter 27 47 Blank, Mathias 
22 54 Vollbrecht, Manuela 28 48 Kuhlow, Thomas 
23 55 Blettermann, Dirk 
24 56 Wegel, Karin 
25 57 Schulze, Joachim 
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- aus der Landesliste der Partei des Demokratischen Sozia
lismus (PDS): 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

1 16 
2 17 
3 19 
4 20 
5 23 
6 25 
7 26 
8 28 
9 29 
10 30 
11 31 
12 32 
13 35 
14 36 
15 37 
16 39 
17 40 

Bernig, Dr. Andreas 
Meier, Kerstin 
Kolodzeike, Ingeborg 
Thiel, Wolfgang 
Faderl, Petra 
Bednarsky, Kerstin 
Trunschke, Dr. Andreas 
Loehr, Matthias 
Rabinowitsch, Astrit 
Wollenberg, Stefan 
Miething, Ute 
Warnick, Klaus-Jürgen 
Schlesinger, Roswitha 
Groß, Thomas 
Degner, Ursel 
Herrmann, Ilona 
Ligner, Peter 

- aus der Landesliste der DEUTSCHEN VOLKSUNION 
(DVU): 

Lfd. Nr. Listenplatz Name, Vorname  

1 7 
2 8 
3 9 
4 10 
5 11 
6 12 
7 13 
8 14 
9 15 
10 16 
11 17 
12 18 

Heinze, Harald 
Schulz, Roland 
Zimmermann, Sylvia 
Schilling, Bodo 
Hoeck, Martin 
Kuhn, Klaus 
Müller, Hartmut 
Cebulla, Dieter 
Graf, Arnold 
Mirau, Walter 
Schröter, Ronny 
Monkowiak, Thomas 
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